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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 28.05.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Buchungstricks und Bilanzkosmetik zum Jahresabschluss – Hatte der 
Finanzsenator Ende 2020 gar kein Geld mehr für die beschlossene  
Kapitalaufstockung beim Sondervermögen zur Finanzierung des 
Schnellbahnausbaus?   

Einleitung für die Fragen: 
Mit der Drs. 22/635 wurde für das Jahr 2020 eine Kapitalzufuhr an das Son-
dervermögen Schnellbahnausbau um 255 Millionen Euro beschlossen. Aus 
dem Bericht des Senats zum Haushaltsverlauf im 1. Quartal geht allerdings 
hervor, dass diese Zahlung erst im Januar zulasten des Haushaltsjahres 2021 
erfolgt ist. 
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Bürgerschaft hat mit der Drs. 22/635 auf Antrag des Senats am 2. September 2020 
eine Ermächtigung des Senats beschlossen, dem Sondervermögen Finanzierung 
Schnellbahnausbau im Haushaltsjahr 255 Millionen Euro zuzuführen. Das Sonderver-
mögen wird von der Finanzbehörde im Einzelplan 9.2 Allgemeine Finanzwirtschaft  
geführt, die Auszahlungen an das Sondervermögen sind ebenfalls im Einzelplan 9.2 
veranschlagt. Es dient der Zuführung von Haushaltsmitteln und deren Entnahme zur 
Finanzierung des Schnellbahnausbaus in späteren Haushaltsjahren. 
In der Abstimmung der beteiligten Ämter der Finanzbehörde stellte sich heraus, dass 
die Feststellung, Anordnung und Auszahlung der Mittel nicht zum Buchungsschluss am 
28. Dezember 2020 möglich war. Es wurde vereinbart, die Zahlung unmittelbar im 
neuen Jahr zu veranlassen und im Abschluss des Sondervermögens eine Forderung 
sowie im Einzelplan 9.2 eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber dem Sonder-
vermögen zu buchen. Die Auszahlung erfolgte am 8. Januar 2021. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Warum genau erfolgte die Kapitalzufuhr an das Sondervermögen  
Finanzierung Schnellbahnausbau nicht im Jahr 2020? 

Frage 2: Wer hat wann genau entschieden, dass die Zahlung nicht im Jahr 
2020, sondern erst Anfang 2021 erfolgt? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 3: Warum weist das Sondervermögen in der Bilanz zum 31.12.2020  
bereits ein um 255 Millionen Euro erhöhtes Eigenkapital aus, obwohl 
die Kapitalzufuhr gar nicht im Jahr 2020 erfolgt ist? Ist dieser Ausweis 
zulässig und sachgerecht? 
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Antwort zu Frage 3: 
Siehe Vorbemerkung. Es bestand eine Forderung des Sondervermögens Finanzierung 
Schnellbahnausbau an den Haushalt in Höhe von 255 Millionen Euro. Diese wurde im 
Jahresabschluss 2020 berücksichtigt und erhöht das Eigenkapital. 

Frage 4: Inwiefern entsteht durch den Beschluss der Drs. 22/635 zur Änderung 
des Haushaltsplans 2020 ein Anspruch des Sondervermögens, der 
als Forderung im Jahresabschluss aktiviert werden darf? 

Antwort zu Frage 4: 
Durch die Änderung des Haushaltsplans allein entsteht kein Anspruch. Die Ausbringung 
einer Forderung war zulässig, weil ihr eine Verbindlichkeit im Einzelplan 9.2 gegenüber-
stand. Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Steht der im Jahresabschluss des Sondervermögens zum 
31.12.2020 ausgewiesenen Forderung von 255 Millionen Euro eine 
entsprechende Verbindlichkeit im Kernhaushalt der Freien und Han-
sestadt Hamburg gegenüber?  
Wenn nein, warum nicht? 

Antwort zu Frage 5: 
Ja. 

Frage 6: In welchen weiteren Fällen wurden im Jahr 2020 veranschlagte Zah-
lungen von der Finanzbehörde auf den Jahresanfang 2021 gescho-
ben? 

Antwort zu Frage 6: 
Es gab keine weiteren Fälle dieser Art. 

Frage 7: Für welche Auszahlungen und Ausgaben im Einzelnen hat die  
Finanzbehörde im 1. Quartal 2021 die Nutzung von Ermächtigungs-
überträgen aus dem Haushaltsjahr 2020 bereits vorab freigegeben? 

Antwort zu Frage 7: 
Siehe Anlage. 
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Anlage
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